
              Bild: zvg 

 
 

IM BRENNPUNKT 
 
 

Familienzulagen  
= höhere Kinderzulagen 
 
 
(wy/el) Mit der Einführung des neuen 
Bundesgesetzes (FamZG) ab 1. Ja-
nuar 2009 wurden die Kinderzulagen 
für Kinder bis 16-jährig auf mindes-
tens 200 Franken und die Ausbil-
dungszulagen bis maximal 25-jährig 
auf mindestens 250 Franken pro Mo-
nat festgesetzt. Den Kantonen wurde 
es überlassen, Familienzulagen auch 
an Selbständigerwerbende und Nicht-
erwerbstätige einzuführen. Für Per-
sonen, die in der Landwirtschaft tätig 
sind, gilt eine Sonderregelung. 

 
Höhere Ansätze im Kanton Bern 
Der Kanton Bern hat beschlossen, die 
Zulagen um 15 % höher anzusetzen. 
Die Kinderzulage beträgt seither 230 
Franken und die Ausbildungszulage 
290 Franken pro Monat.  
Teilzulagen werden keine mehr aus-
gerichtet. Ab einem Erwerbseinkom-
men von 570 Franken pro Monat be-
ziehungsweise 6'840 Franken pro 
Jahr besteht ein Anspruch auf die 
volle Zulage. 

 
Pro Kind eine Zulage 
Der Kanton Bern richtet neu auch 
Familienzulagen an Selbständiger-
werbende und Nichterwerbstätige 
aus. Die Zulagen für Nichterwerbstä-
tige werden über Steuergelder finan-
ziert: Bei Angestellten über Lohnpro-
zente des Arbeitgebers; bei Selbstän-
digerwerbenden über deren Unter-
nehmen.  
Familienzulagen werden für Kinder im 
Ausland nur ausgerichtet, wenn die 
Schweiz aufgrund von Staatsverträ-
gen dazu verpflichtet ist (beispiels-
weise EU- und EFTA-Länder). 

 
Regelung für Bezugsrecht 
Erfüllen mehrere Personen die Vor-
aussetzungen für den Bezug der Fa-
milienzulage, richtet sich der An-
spruch nach folgender Rangordnung: 

1. Erwerb 

2. Sorgerecht 

3. Aufenthalt 

4. höheres Einkommen 

Zulagen für Nichterwerbstätige 
Die Voraussetzungen zum Bezug der 
Zulage bei Nichterwerbstätigen sind 
eingeschränkt: 
- Kein anderweitiger Anspruch aus 

Erwerbstätigkeit 
- Das steuerbare Einkommen muss 

eruiert sein und darf den Betrag 
von zurzeit 41'040 Franken nicht  
überschreiten. 

 
Anmeldung 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
stellen den Antrag über ihren Arbeit-
geber. Die Selbständigerwerbenden 
melden sich bei der Familienaus-
gleichskasse an, welcher sie sich 
angeschlossen haben. 
Nichterwerbstätige stellen den Antrag 
bei der kantonalen Ausgleichskasse 
des Wohnsitzkantons  beziehungs-
weise bei deren AHV-Zweigstelle auf 
der Einwohnergemeinde. 
 
Erste Erfahrungen 
Die neuen gesetzlichen Änderungen 
haben in Zollikofen bis heute zu zahl- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

reichen Neuanmeldungen und Mutati-
onen geführt, welche insbesondere 
auf die neue Regelung in der An-
spruchskonkurrenz zurückzuführen 
war. Kinderzulagengesuche von 
Nichterwerbstätigen hingegen gingen 
bisher nur wenige ein. 
 
Auskünfte 
Erste Anlaufstelle in Zollikofen für weite-
re Auskünfte ist die AHV-Zweigstelle an 
der Wahlackerstrasse 25.  
Kontakt: Edgar Lindauer, 031 910 91 45, 
edgar.lindauer@zollikofen.ch  
oder Doris Setz, 031 910 91 48,  
doris.setz@zollikofen.ch 
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